
Bitte lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie die Software verwenden. 

 

Bevor Sie die Software verwenden, lesen Sie bitte die folgende Software-Lizenzvereinbarung. Verwenden Sie 
die Software nur, wenn Sie mit allen in diesem Vertrag aufgeführten Bestimmungen einverstanden sind. 
FUJIFILM Business Innovation geht davon aus, dass der Kunde der folgenden Software-Lizenzvereinbarung 
zugestimmt hat, indem er die Einschweißfolie des Kundenprodukts öffnet. 

 
SOFTWARE-LIZENZVERTRAG 

       FUJIFILM Business Innovation Corporation 

Produktname:  

Druck-Server 

  

1. (Lizenzbedingungen) 

(1) FUJIFILM Business Innovation Corp. (im Folgenden "FUJIFILM BI" genannt) gewährt Ihnen eine nicht 
übertragbare, nicht ausschließliche Lizenz zur Nutzung der Softwareprogramme und der relevanten Daten 
und Materialien, die im Print Server enthalten sind (im Folgenden "Software" genannt), auf einem einzelnen 
Computer: 

(2) Die Lizenz ist ab der Installation der Software bis zum Eintritt eines der in Artikel 8 Absatz 1 genannten 
Ereignisse gültig. 

(3) Für die von Dritten hergestellte Software, die in der Software enthalten ist und deren Lizenzvertrag 
zusätzlich zum Hauptvertrag mit diesem Produkt gebündelt ist oder die von FUJIFILM BI besonders 
gekennzeichnet ist, gewährt Ihnen der besagte Dritte eine Lizenz gemäß dem Lizenzvertrag, den der 
besagte Dritte benennt. 

2. (Rechte an der Software) 

FUJIFILM BI oder seine ursprünglichen Lieferanten behalten alle Urheberrechte und alle anderen geistigen 
Eigentumsrechte an der Software. 

3. (Beschränkungen) 

Während der Laufzeit der Lizenz und auch danach ist es nicht gestattet: 

(1) die Software ganz oder teilweise an einen Dritten abzutreten, zu verpfänden oder zu übertragen. 

(2) Dritten eine Unterlizenz zur Nutzung der Software ganz oder teilweise zu gewähren; 

(3) die Software ganz oder teilweise zu disassemblieren, dekompilieren oder anderweitig zurückzuentwickeln 
(Reverse Engineering);  

(4) die Software ganz oder teilweise zu verändern oder anderweitig anzupassen; 

(5) die Software ganz oder teilweise zu kopieren oder zu vervielfältigen; 

(6) technische Informationen an Dritte weiterzugeben die Sie in Bezug auf die Software oder in Verbindung mit ihr 
erhalten (vorbehaltlich Artikel 7),; oder 

(7) ein Computerprogramm, das die Software enthält, ganz oder teilweise an einem anderen Ort als dem Arbeitsplatz 
des Nutzers zu verwenden; oder ein solches Programm an Dritte weiterzugeben, zu verkaufen, zu vermieten, zu 
verleasen oder Unterlizenzen zu vergeben. 

4.(HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN) 

(1) FUJIFILM BI GEWÄHRT IHNEN DIE LIZENZ ZUR NUTZUNG DER SOFTWARE AUF DER BASIS "WIE 
GESEHEN". FUJIFILM BI ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHE, STILLSCHWEIGENDE ODER 
GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DIE SOFTWARE. FUJIFILM BI 
GEWÄHRLEISTET AUCH NICHT, DASS DIE SOFTWARE ANGEMESSEN, NÜTZLICH ODER FÜR 
EINEN BESTIMMTEN ZWECK GEEIGNET IST, DASS DIE SOFTWARE OHNE UNTERBRECHUNG 
ODER FEHLER FUNKTIONIERT ODER DASS ALLE FUNKTIONEN DER SOFTWARE BEI 
VERWENDUNG IN IHRER SPEZIFISCHEN SOFTWAREUMGEBUNG KORREKT FUNKTIONIEREN. 

(2) IN KEINEM FALL HAFTET FUJIFILM BI FÜR SCHÄDEN, DIE IHNEN DURCH DIE VERWENDUNG 
DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF 
ENTGANGENE GEWINNE, DIE SICH AUS EINER FEHLFUNKTION ODER EINEM 
FEHLERHAFTEN BETRIEB DER SOFTWARE ERGEBEN, SCHÄDEN, DIE SICH AUS BESONDEREN 
UMSTÄNDEN ERGEBEN, DATENVERLUSTE ODER DIE EINLEITUNG EINER 
SCHADENSERSATZKLAGE ODER EINER EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG ZUR EINSTELLUNG 
DER VERWENDUNG DER SOFTWARE DURCH EINEN DRITTEN GEGEN SIE IM 
ZUSAMMENHANG MIT GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTEN. 
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5. (Datensicherungen) 

Sie sind jederzeit und auf eigene Kosten dafür verantwortlich, geeignete Maßnahmen zum Schutz der mit der 
Software entwickelten Computerprogramme und Daten zu ergreifen. 

6. (Ausfuhrbeschränkung) 

Für den Fall, dass der Kunde die Software exportieren möchte, muss er die Devisen- und Außenhandelsgesetze 
Japans, die Exportkontrollbestimmungen der Vereinigten Staaten und alle anwendbaren Gesetze der jeweiligen 
Regionen einhalten.  Falls erforderlich, muss der Kunde die entsprechende Genehmigung für die Wiederausfuhr 
bei den betreffenden Behörden einholen. 

7. (Vertraulichkeit) 

Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass alle von FUJIFILM BI im Rahmen dieser Vereinbarung 
zur Verfügung gestellten Informationen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf den technischen Inhalt der 
Software) vertrauliche Informationen darstellen, die FUJIFILM BI und seinen ursprünglichen Lieferanten gehören, 
und dass Sie diese vertraulichen Informationen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von FUJIFILM BI weder ganz 
noch teilweise in irgendeiner Weise, die hier nicht angegeben ist, oder für einen anderen als den hier angegebenen 
Zweck verwenden, offenlegen oder vervielfältigen werden; allerdings sind die folgenden Informationen von dem Begriff 
der vertraulichen Informationen ausgenommen: 

(1) Informationen, von denen Sie nachweisen können, dass sie Ihnen rechtmäßig bekannt waren, bevor sie von 
FUJIFILM BI bereitgestellt wurden; 

(2) Informationen, die durch Veröffentlichung oder anderweitig und ohne Ihr Verschulden öffentlich zugänglich sind 
oder werden; oder 

(3) Informationen, die Sie nachweislich unabhängig entwickelt haben. 

8. (Beendigung der Lizenz) 

(1) Diese Lizenz zur Nutzung der Software erlischt automatisch, wenn:  

(1) Sie gegen eine Bestimmung dieser Vereinbarung verstoßen; oder 

(2) Sie erhalten eine Lizenz zur Nutzung einer anderen Version der Software. 

(2) Bei Beendigung der Lizenz zur Nutzung der Software ist der Kunde verpflichtet, die Software unverzüglich zu 
löschen oder zu vernichten. 

9. (Anwendbares Recht und Gerichtsstand) 

Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen Japans und ist nach diesen auszulegen. Alle Streitigkeiten, die sich aus 
oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung ergeben, unterliegen der ersten und ausschließlichen Gerichtsbarkeit 
des Bezirksgerichts von Tokio. Soweit das geltende örtliche Recht die Beilegung bestimmter Streitigkeiten vor dem 
Bezirksgericht Tokio verhindert, können Sie diese Streitigkeiten vor Ihren örtlichen Gerichten austragen. Sollte Ihr 
örtliches Gericht nach geltendem Recht nicht in der Lage sein, japanisches Recht zur Beilegung dieser Streitigkeiten 
anzuwenden, unterliegen diese Streitigkeiten den geltenden örtlichen Gesetzen Ihres Landes, Bundesstaates oder 
sonstigen Wohnsitzes. 


